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Ist das bei euch im Landesbeamtengesetz so vorgesehen ein Jahr zu nehmen und dann zu
verlängern? Nach dem BEEG, ginge das nämlich nicht. Da muss man sich für zwei Jahre
festlegen. GUck mal evtl. besser noch mal nach, denn viele Landesbeamtengesetze sind an das
BEEG angelehnt.
Das 3. Jahr bleibt auf jeden Fall erhalten.

Warum meldest du dann nicht gleich 2 Jahre an und 7 Wochen vor dem Ende (spätestens)
beantragst du Teilzeit in Elternzeit?
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